
V.- Besprechungen und Anzeigen 

des Terror s sichtba r macht , sonder n vor allem die Rekonstruktio n der 

individuelle n Schicksal e der Opfer währen d der Kriegshandlungen , währen d 

der Besatzungszei t in Pole n sowie in den verschiedene n Konzentrationslagern . 

Nich t angestreb t wird hingegen eine genauer e Analyse un d Darstellun g der NS -
Politi k gegenübe r der polnische n Kirch e un d ihre n Amtsträgern . Insofer n träg t 

das Werk, wie de r Tite l andeutet , weitgehen d lexikalischen Charakter . De n 

größte n Teil mache n die namentliche n Verzeichniss e de r verfolgten un d um -
gekommene n Geistliche n aus. 

De m erste n Ban d ist lediglich ein e ganz knapp e Einleitun g vorangestellt , wel-
che die Aufteilun g des Gesamtwerk s erläuter t un d auf zwei Seite n die national -
sozialistische Vernichtungsstrategi e gegenübe r de r polnische n Natio n als Rah -
me n für die Verfolgung der katholische n Kirch e andeutet . Fü r den Historike r 

bleibt das unbefriedigend , zuma l die folgende „historisch e Skizze" übe r Verfol-
gung un d Ausrottun g der polnische n Geistlichkei t star k personengeschichtlic h 

angelegt ist, nich t aber Grundlinien , regional e Unterschied e un d Widersprüch e 

der NS-Politi k verdeutlicht . 

De r nac h Diözese n aufgeteilte n Namenlist e mi t kurze n biographische n Anga-
ben ist eine Reih e von Statistike n vorangestellt , die nac h verschiedenste n Ge -
sichtspunkte n aufgegliedert sind : Prieste r de r einzelne n Diözese n in den ver-
schiedene n Konzentrationslagern , Ordens - un d Weltgeistliche , Altersgruppen , 

Daue r der Haftzeite n usf. Zumindes t bei zwei der ausführliche n Tabelle n auf 

S. 50 ff. (Jahrgäng e de r Häftling e un d Haftzei t in Monaten ) fragt ma n sich frei-
lich nac h ihre m Sinn un d ihre r Aussagekraft. Auf Einzelheite n kan n hie r nich t 

eingegange n werden . Wiedergegeben sei lediglich 'die düster e Gesamtbilan z der 

Autoren , die gegenübe r bisherigen Arbeiten vollständige r ist un d dami t zugleich 

auch eine höher e Zah l von Opfer n verzeichnet . Di e Gesamtzah l aller verhaf-
tete n polnische n Geistliche n un d Ordensangehörige n betru g demnac h 6 367, von 

dene n 2 804 (=  44 v. H.) umkame n (S. 64, leider mi t eine m sehr störende n Satz -
fehler in der Tabellenaufteilung) . 

De r zweite un d dritt e Ban d geben — ebenfall s nac h Diözese n gegliedert — 

Kurzbiographie n der durc h Literatu r ode r Zeugenbefragunge n genaue r bekann -
ten Geistliche n wieder , häufig erweiter t um knapp e — gelegentlich auch ausführ -
liche — Charakterisierunge n der Perso n un d ihre s Verhalten s durc h Mithäftlinge . 

Im Anhan g des letzte n Bande s finden sich darübe r hinau s fünf Erinnerungs -
bericht e ehemalige r Auschwitzhäftlinge , u . a. zu Maksymilia n Kolbe . 

In der Sammlun g un d Sichtun g der Date n steckt ein e ungeheur e Arbeits-
leistung . Hie r sollen nich t nu r „bekannt e Namen" , sonder n auch die zahlreiche n 

„Namenlosen " der Erinnerun g aufbewahr t werden . Insofer n ist diese eindrucks -
volle Dokumentation , sowenig sie historisch-politisch e Zusammenhäng e analy -
siert , zugleich ein Zeugni s de r politische n Aktualitä t der Vergangenhei t un d de r 

Stärk e der katholische n Kirch e Polens , die eine n hohe n Blutzol l für „Glaub e 

un d Vaterland " entrichtete . 

Bielefeld Christop h Kleßman n 

Kazimierz Dziaùocha, Janusz Trzciński: Zagadnienie obowiązywania Konstytucji 

Marcowej w Polsce Ludowej 1944—1952. [Da s Proble m der Geltun g der 

März-Verfassun g in Volkspolen 1944—1952.] Zakùad Narodow y im. Osoliń -
skich. Breslau , Warschau , Krakau , Danzi g 1977. 159 S. 

Di e erste Nachkriegsverfassun g der Republi k Pole n vom 17. Mär z 1921 

(„Märzverfassung" ) ist durc h die sog. „Aprilverfassung " des Jahre s 1935 trot z 
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des Widerstandes linker Parteien geändert worden. Diese lehnten sie als auto-
ritär ab und betrachteten sie fortab als illegal. Dennoch war es vor allem der 
Aprilverfassung zu verdanken, daß nach der vollständigen Besetzung des 
polnischen Staatsgebietes durch das Deutsche Reich, die Sowjetunion, die Slo-
wakei und vorübergehend auch durch Litauen vor der Funktionsunfähigkeit 
der Staatsorgane der polnische Staatspräsident eine verfassungsmäßige Regie-
rung im Ausland einsetzen konnte, unmittelbar bevor er selbst sich in rumäni-
sche Internierung begab und damit auf jede weitere politische Aktivität ver-
zichtete. Die so gebildete Exilregierung in Frankreich und sodann in England 
(„Londoner Regierung") war entsprechend der Verfassung von 1935 handlungs-
und bündnisfähig und konnte trotz der erfolgten Debellation des Staatsgebietes 
polnische Streitkräfte in nennenswertem Umfange zu Lande, zu Wasser und in 
der Luft in allen Teilen der Welt aufbauen, den Krieg gegen das Dritte Reich 
mit bewaffneter Hand an allen Fronten ungebrochen fortführen und den 
Widerstand im Untergrund des Inlandes mittels einer konspirativen „Delega-
tar" organisieren und lenken. Hervorzuheben ist, daß nach Beginn des Ruß-
landfeldzuges von 1941 auch die Sowjetunion die Legalität der auf der Basis 
der „Aprilverfassung" agierenden polnischen Exilregierung nicht in Frage 
stellte, vielmehr die Beziehungen zu dieser erst auf Grund außenpolitischer 
Vorkommnisse am 25. April 1943 abbrach. 

Nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zur UdSSR lösten sich 
automatisch auch die Verbindungen zwischen der Londoner Exilregierung bzw. 
ihrer konspirativen inländischen Landesdelegatur und der (kommunistischen 
und selbstverständlich illegalen) Polnischen Arbeiterpartei. Diese besaß zu 
jener Zeit noch kein eigenes Verfassungskonzept: Sie knüpfte zwar nicht an 
die Verfassung von 1935 an, erwähnte aber auch nie diejenige von 1921 (vgl. 
S. 25)! Die maßgeblichen programmatischen Parteierklärungen vom Jahre 1943 
(März- und Novemberdeklaration: „Worum wir kämpfen?") beschäftigten sich 
mit der künftigen Verfassung Nachkriegspolens nur ganz am Rande. Erstmalig 
wurden die Nationalisierung der Banken und des Großgrundbesitzes, die Durch-
führung der Agrarreform, das unentgeltliche allgemeine Schul- und Gesund-
heitswesen erwähnt. Die notwendige Bildung von Räten sowie der Erlaß einer 
neuen Verfassung, die Durchführung demokratischer Wahlen des Staatspräsi-
denten und der Regierung werden nach Wiedererlangung der Unabhängigkeit 
angekündigt, wobei erwähnenswert ist, daß weder die Verfassung von 1935 
noch die von 1921 das Rätesystem vorsahen. 

Die Vf. sind der Meinung, daß die in den Parteideklarationen vom Jahre 1943 
zum Ausdruck gekommenen Tendenzen eine klare und revolutionäre Absage 
an die Verfassung von 1935 darstellten, jedoch keineswegs zugleich auch die 
Restaurierung derjenigen von 1921 bewirkten. Dem Leser wird über Seiten 
hinweg bewiesen, daß die Polnische Arbeiterpartei entgegen dem Wortlaut des 
hauptsächlich von ihr getragenen „„Julimanifestes" (22. 7. 1945) überhaupt nicht 
daran dachte, diese Verfassung wieder einzusetzen, und das, obwohl sie in die-
sem „Manifest" durch den neugebildeten Landesnationalrat, also das Gegen-
parlament, feierlich erklären ließ: „Der Landesnationalrat und das Polnische 
Komitee der Nationalen Befreiung werden auf der Grundlage der polnischen 
Konstitution vom 17. März 1921 tätig, der einzig verbindlichen legalen Ver-
fassung, die rechtmäßig beschlossen wurde. Die Grundsätze der Konstitution 
vom 17. März 1921 werden bis zur Einberufung des in allgemeiner, unmittel-
barer, gleicher, geheimer und verhältnismäßiger Abstimmung gewählten Ge-
setzgebenden Sejm fortgelten, der als Willensträger der Nation eine neue Kon-
stitution beschließen wird." 
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Zu m weitere n Inhal t des Buches : Nac h eine r kurze n Einleitun g wird das 

Proble m der fortgeltende n polnische n Verfassung von 1921 in den Jahre n 1944 

bis zum Erla ß der Konstitutio n der Volksdemokrati e von 1952 in vier Kapitel n 

dargestell t un d kommentiert . Da s erste Kapite l handel t in vier Abschnitte n 

von der Stellun g der politische n Parteie n zur bezeichnete n Frage . Im zweiten 

Kapite l wird die Bedeutun g der aufgeworfene n Frag e in den Beratunge n des 

Landesnationalrate s un d des Gesetzgebende n Sejms untersuch t (5 Unterab -
schnitte) . Es folgt (Kap . 3) die Darstellun g der rechtswissenschaftliche n Lehr -
meinunge n (4 Abschnitte) . In Kap . 4 wird der Einflu ß der Märzverfassun g von 

1921 auf die Gesetzgebun g Volkspolen s dargelegt (3 Abschnitte) . Da s schmal e 

Bändche n münde t in eine m fünfseitigen Schlußwort , an das sich ein Schrift -
tums - un d Quellenverzeidmi s anschließt . Diese s bildet zusamme n mi t den 317 

textbegleitende n Fußnote n eine ausgezeichnet e Orientierungshilf e bei der Lek-
tür e der Arbeit , die sich mi t interessante n Verfassungsprobleme n des polni -
schen Staate s von 1944—1952 beschäftigt . 

Hambur g Geor g Geilk e 

Stanisùawa Hegenbarth: Kooperationsformen in der polnischen Landwirtschaft. 

(Osteuropastudie n der Hochschule n des Lande s Hessen , Reih e I : Gießene r 

Abh. zur Agrar- u. Wirtschaftsforschun g des europäische n Ostens , Bd 90.) 

In Kommissio n bei Duncke r & Humblot . Berlin 1977. 98 S., 2 Ktn . 

Die vorliegend e Arbeit übe r Kooperationsforme n in der polnische n Landwirt -
schaft bildet eine Ergänzun g un d Vertiefun g der als Ban d 72 der Gießene r Ab-
handlunge n zur Agrar- un d Wirtschaftsgeschicht e des europäische n Osten s er-
schienene n Untersuchun g derselbe n Vf.in zum Thema : „Zirke l un d landwirt -
schaftlich e Produktionsgenossenschafte n in Polen" , die in H. 1/1978, S. 147—150, 

der „Zeitschrif t für Ostforschung " ausführlic h gewürdigt wurde . Hie r werden 

einleiten d die verschiedene n Forme n der Betriebskonzentratio n in der Nah -
rungsmittelproduktio n gegeneinande r abgegrenzt ; dabe i wird — eine r für die 

Mitgliedslände r des COMECO N verbindliche n Begriffsbestimmun g folgend — 

I n t e g r a t i o n als organisatorische r Zusammenschlu ß von Betriebe n definiert , 

die dadurc h ihr e Selbständigkei t aufgeben , K o o p e r a t i o n dagegen als Pro -
duktionsgemeinschaf t mehrere r Betriebe , die ihr e rechtlich e Selbständigkei t 

behalten . In beide n Fälle n ist außerde m zwischen horizontale r un d vertikale r 

Zusammenarbei t zu unterscheiden , je nachdem , ob Betrieb e de r gleichen ode r 

verschiedene r Erzeugungsstufe n dabe i beteiligt sind . 

D a weder die — vor allem in den landwirtschaftliche n Produktionsgenossen -
schafte n realisiert e — horizontal e noc h die — in For m von agro-industrielle n 

Unternehmungen , Kombinate n ode r Vereinigunge n in Erscheinun g tretend e — 

vertikale Integratio n bislang in Pole n größer e Bedeutun g erlang t hat , be-
schränk t die Vf.in ihr e weitere n Darlegunge n auf K o o p e r a t i o n s formen , 

die speziell für den bäuerliche n Sekto r von Interess e sind . 

Da s den Zusammenschlüsse n landwirtschaftliche r Privatbetrieb e gewidmet e 

zweite Kapite l ist — dere n unterschiedliche r Entstehun g nac h — in folgende 

dre i Gruppe n gegliedert : 1. durc h Agrarorganisatione n (landw . Zirkel , ländlich e 

Genossenschafte n usw.) gegründet e Kooperationsformen , wie Branchengemein -
schafte n (etwa unsere n Maschinenringe n un d Betriebsgenossenschafte n ver-
gleichbar ) un d Branchenverbänd e (Erzeugergemeinschaften) , 2. auf Veranlas -
sung des Staate s entstanden e Verbänd e zwecks Durchführun g von Melioratio -


